
mögensgesetz ausgeglichen, und wir würden nach meinem Da
fürhalten ein viel besseres Rechts- und Gesetzesinstrumenta
rium in der Hand haben, um all jenen Problemen zu begegnen, 
die wir heute morgen diskutiert haben. In diesem Sinne bitte 
ich Sie, diesem Gesetz Ihre Zustimmung zu geben.

(Beifall)

Stellvertreter der Präsidentin Frau Dr. Niederkirchner:

Danke schön, Herr Dr. Ullmann. Gestatten Sie eine Anfrage?

Claus (PDS):

Ich möchte noch eine Anfrage, die Streitfälle betreffend, stel
len, und zwar geht es um den möglichen Streitfall zwischen Re
gierungsentscheidung und einer Kommune. Nehmen wir ein
mal, um keinen Wahlkampf zu betreiben, ein völlig unverfängli
ches Beispiel, nehmen wir z. B. Wandlitz.

(Heiterkeit)

Das Problem ist: Als Rechtsaufsichtsbehörde wird in Para
graph 6/7 das Kreisgericht aufgerufen. Heißt das, daß dann die 
Regierung mit der Kommune beim Kreisgericht verhandelt, 
oder tritt - hier beißen sich die Paragraphen ein wenig - Para
graph 2 in Kraft, daß der Ministerrat entscheidet, oder der Para
graph 7, daß Minister Preiß die oberste Rechtsaufsichtsbehörde 
ist? Ich glaube, dieser Aspekt ist noch nicht geregelt. Ich kann 
mir aber vorstellen, daß es im Auslegungsfalle des Gesetzes 
eine Reihe solcher Verstimmungen gibt, wo durchaus eine 
Kommune eine andere Sicht als die Regierung hat.

Dr. Ullmann, Berichterstatter des Ausschusses für Verfas
sung und Verwaltungsreform:

Das ist sicherlich richtig, Herr Claus, nur müssen wir uns 
noch einigen über die Stelle. Ich bin mit Ihrem Zitat einfach 
nicht klar gekommen. Sie haben Paragraph 7 genannt - alte 
oder neue Zählung?

(Claus: Alte Zählung, weil ich mit der neuen nicht so schnell 
nachkam.)

Also Paragraph 7. Da haben Sie aber eine Nummer 6 genannt, 
nach der alten Zählung gibt es aber nur 3. Ich komme da nicht 
klar.

(Claus: 7/3)

Also, hier ist eindeutig die Rechtsaufsichtsbehörde der Länder 
genannt, und das ist meines Erachtens in Übereinstimmung 
mit der Kommunalverfassung und muß dann angewandt wer
den. Die Entscheidung des Ministers für Regionale und Kom
munale Angelegenheiten ist endgültig. Ich denke, der Instan
zenzug ist hier klar. Dabei muß es, finde ich, zunächst bleiben, 
wenn Sie uns jetzt nicht einen genialen besseren Vorschlag ma
chen, der möglichst schnell kommen müßte, damit wir zu einer 
Beschlußfassung heute noch gelangen.

Stellvertreter der Präsidentin Frau Dr. Niederkirchner:

Danke. Eine weitere Anfrage.

Dr. Jork (CDU/DA):
Ich bitte einen Zusatzantrag zum Kommunalvermögensge

setz stellen zu dürfen. Ich gehe dabei davon aus , . . .

Stellvertreter der Präsidentin Frau Dr. Niederkirchner:

Ist das eine Anfrage oder ein Antrag? - Dann kann ich Herrn 
Abgeordneten Ullmann entlasten.

Sie wollten noch eine Anfrage stellen. Herr Ullmann, eine 
Anfrage steht doch noch.

Anfrage:
Wie sehen Sie einen solchen Fall, wenn ein Betrieb auf kom

munalem Grund und Boden ein Verwaltungsgebäude errichtet 
hat, und dann wird mit der Umwandlung in eine GmbH oder in 
eine AG dieser Grund und Boden zunächst einmal Eigentum 
dieser GmbH. Wenn diese GmbH aber dann nicht liquid ist, 
was wird dann mit dem Grund und Boden? Hat dann die Kom

mune ein Vorkaufsrecht, oder wird der dann insgesamt weiter
verwendet!

Dr. Ullmann Berichterstatter des Ausschusses für Verfas
sung und Verwaltungsreform:

Nach meinem Dafürhalten ist die Rechtslage zunächst so: 
Die Kommune hat ja nach diesem Kommunalisierungsgesetz 
nicht nur ein Vorkaufsrecht, sondern das Gesetz schreibt in § 1 
zunächst vor:

„Volkseigenes Vermögen, das kommunalen Aufga
ben und kommunalen Dienstleistungen dient, 
wird den Gemeinden, Städten und Landkreisen 
kostenlos übertragen.“

Die Frage ist in diesem Fall, wie dieser Betrieb zu charakteri
sieren ist. Das Kommunalvermögensgesetz sieht ja hier zu
nächst eine kostenlose Übertragung vor. Ich nehme an, der 
Streitfall ist der, ob in diesem Fall es kommunalen Aufgaben, 
kommunalen Dienstleistungen dient.

(Zuruf: Das ist im Moment nicht ganz klar: Dieser Grund und 
Boden geht dann in das Eigentum dieser GmbH oder dieser Ak
tiengesellschaft über?)

Der Sinn dieses Gesetzes ist ja, daß zunächst einmal die Ge
meinden in den Besitz des Grund und Bodens gelangen sollen. 
Das ist dann die Rechtsgrundlage - deswegen auch das Eilbe- 
dürfnis bei diesen Gesetzesvorhaben -, auf der dann solche 
Fragen geregelt werden können.

Stellvertreter der Präsidentin Frau Dr. Niederkirchner:

Danke schön. Das waren die Anfragen. Jetzt kommen die An
träge. Es liegen zwei Anträge vor; einen würde gern der Mini
ster für Gesundheitswesen, Herr Prof. Dr. Kleditzsch, stellen. 
Bitte schön.

Prof. Dr. Kleditzsch, Minister für Gesundheitswesen:

Frau Präsidentin! Verehrte Abgeordnete! Ich habe einen An
trag zu stellen, und zwar nach der alten Nomenklatur § 5, 
Seite 5, fünfter Anstrich. Hier sind Einrichtungen aufgeführt 
für kulturelle, gesundheitliche und soziale Betreuung. Es steht 
dort unter anderem „Krankenhäuser und Ambulatorien“, und 
mein Antrag lautet dahingehend, daß dort unbedingt die Poli
kliniken aufgeführt werden müssen, denn wenn wir es nicht 
machen, sind mit dem morgigen Tag die Polikliniken aufzulö
sen, und damit haben wir keine medizinische Betreuung mehr 
garantiert.

Stellvertreter der Präsidentin Frau Dr. Niederkirchner:

Danke. Der Antrag lautet also, in diese Zeile einzufügen, so 
daß sie dann folgendermaßen heißt: „Krankenhäuser, Poliklini
ken und Ambulatorien“.

Ich bitte über diesen Antrag abstimmen zu dürfen. Wer damit 
einverstanden ist, daß dieser Wortlaut so heißen soll, den bitte 
ich um das Handzeichen. - Danke schön. Gegenstimmen? - 
Keine. Stimmenthaltungen? Auch keine. Die Polikliniken dür
fen weiter bestehen. Danke schön.

(Beifall)

Der zweite Änderungsvorschlag von der CDU.

Dr. Jork (CDU/DA):

Es geht mir darum, daß im Interesse von Wohnheimkapazitä
ten des Bildungswesens ein Gesetzesvorbehalt im § 1 geschaf
fen werden sollte, der in dem noch zu beratenden Gesetz über 
die Umwandlung volkseigener Wohnungswirtschaftsbetriebe 
in gemeinnützige Wohnungsgesellschaften und zur Übertra
gung des Grundeigentums an die Wohnungsgesellschaften ge
regelt werden soll. Mein Antrag lautet also, daß dem § 1 ein 
zweiter Satz beigefügt werden möge mit folgendem Wortlaut: 
„Ausgenommen sind Wohnheime öffentlicher Bildungseinrich
tungen.“ Ich möchte damit verhindern, daß Wohnheime zweck
entfremdet, etwa für Touristenhotels, genutzt werden.
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